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         Ich weiß heute noch nicht, wohin ich mich als Zahnarzt noch 
entwickeln werde und benötige daher eine zukunftssichere All- 
zweckwaffe. CGM Z1.PRO ist dafür genau das Richtige: von  
Anfang an umfassend funktional, später individuell erweiterbar.“

ZAHNARZTSOFTWARE

CGM Z1.PRO – 
Meine Zukunft. 
Mein Weg.
cgm-dentalsysteme.de

C
G
M
C
O
M
-1
16

12
_D

EN
_0

32
1_

RR
H

CGMCOM-11612_DEN_Anzeige_NK_DZW_175x260_0221_RRH_Mann-Freizeit.indd   1 30.03.21   09:51

Stiftung Warentest hält  
91 Zahnzusatzversicherungen für „sehr gut“

Versicherungsvergleich: Gabriele Bengel erläutert, warum die Auswertung 
privater Zahnzusatzversicherungen keine Entscheidungshilfe für Patienten ist

Stiftung Warentest hat die Zahn-
tarife aller Versicherer auf dem 
deutschen Markt geprüft, die ge-
setzlich Versicherte abschließen 
können – unabhängig davon, bei 
welcher Krankenkasse sie Mitglied 
sind. Maßgeblich war der Stichtag 
1. März 2021. Von insgesamt 
244  Zahnzusatzversicherungen 
bekamen 91 die Note „sehr gut“, 
13 davon wurden mit Bestnote „0,5“ 
ausgezeichnet.

Erfreuliche Nachricht –  
aber keine Hilfe für  
Patienten

Auf den ersten Blick ist es eine 
 positive Nachricht für Patienten 
und Praxen, dass so viele Zahnzu-
satzversicherungen als sehr gut 
eingestuft wurden. Damit haben 
Patienten die Möglichkeit, sich ab-
zusichern, um sich jederzeit eine 
hochwertige zahnmedizinische 
Versorgung leisten zu können. Das 
kommt auch den Praxen zugute, 
weil ihnen viele Diskussionen über 
Behandlungskosten erspart blei-
ben und sich die Patienten leichter 
für die bestmögliche Versorgung 
entscheiden. 

Wirft man einen zweiten Blick 
auf das Testergebnis, stellt man al-
lerdings fest, dass nur ein Teil der 
Leistungen einer Zahnzusatzver-
sicherung bewertet wurden und 
Testergebnisse keine wirkliche Hil-
festellung bei der Auswahl eines 
Zahntarifs bieten.

Fachleute üben jedes Jahr 
deutliche Kritik am Test

Die Stiftung Warentest konzent-
riert sich seit vielen Jahren in ihren 
Tests auf die Frage, wie viel der Ta-
rif für Regelversorgung, für Inlays, 
für Implantate und für Privatver-
sorgung bei Zahnersatz – ohne In-
lays und Implantate – erstattet. Da-
zu fließt noch ein wenig die Zahn-
staffel (jährliche Obergrenze für 
die Erstattung) ein und – erstmals 
in diesem Jahr – die Wartezeit. 
Sieht der Zahntarif eine Wartezeit 
vor, wird das Qualitätsurteil um 0,1 
in der Note abgewertet.

Nicht bewertet werden folgende 
Leistungen: Erstattung für hoch-
wertige Füllungen, Wurzelbehand-
lungen, Parodontalbehandlungen, 
Funktionsanalytik und Schienen-
therapien, besondere Maßnahmen 
zur Schmerzausschaltung (Narko-
se, Hypnose, Sedierung) sowie PZR 
und Prophylaxemaßnahmen. Die-
se Leistungen werden als „Extras“ 
abgetan (vergleiche „Finanztest 
04/2021“, Seite 89), die entweder 
nicht so teuer sind, als dass man 
dafür eine Versicherung brauchte 
(Füllungen, PZR), oder viel seltener 
vorkommen als Zahnersatz (Wur-
zelbehandlung). 

Für Patienten dagegen ist die Er-
stattung zahnerhaltender Maß-
nahmen durchaus ein relevantes 
Entscheidungskriterium. Vor al-

lem Patienten unter 35 Jahren fra-
gen viel eher danach, was der 
Zahntarif für Füllungen, Prophyla-
xe und Bleaching bezahlt, als nach 
Kostenerstattung für Kronen oder 
Implantate. Auch Wurzelbehand-
lungen, die komplett privat be-
zahlt werden müssen, können ein 
ordentliches Loch in die Haus-
haltskasse reißen.

Auch beim Zahnersatz 
bleibt ein Merkmal 
 unberücksichtigt 

Bei der Bewertung für Zahnersatz 
prüft Stiftung Warentest die Erstat-
tung von Material- und Laborkos-
ten nicht. In ihrer Methodik neh-
men die Tester zum Beispiel an, 
dass ein Inlay 683 Euro kostet und 
sich dieser Betrag zur Hälfte aus 
Honorar und zur Hälfte aus Labor-
kosten zusammensetzt, also je 
341,50 Euro. Legt der Versicherer in 
seinem Zahntarif fest, dass er für 
ein Inlay maximal 250 Euro als er-
stattungsfähig akzeptiert, so zahlt 
der Patient die Differenz von 91,50 
Euro aus eigener Tasche. Da die Tes-
ter dies nicht berücksichtigen, sind 
unter den „sehr guten“ Zahntari-
fen auch solche mit Preisverzeich-
nis für Laborkosten. Dazu gehören 
zum Beispiel Hanse Merkur (Tarif 
EZL Note 0,6), HUK-Coburg (Tarif 
ZZ Pro90, Note 1,0) und Signal Idu-
na (Tarif Zahn Top Note 1,1). 

Nicht jeder Testsieger 
 eignet sich für jedes  
Gebiss

Auch Testergebnisse renommier-
ter Institute nehmen den Patien-
ten die Auswahl eines individuell 
passenden Zahntarifs nicht ab. Un-
ter den 13 Testsiegern sind sieben 
Zahntarife, bei denen PAR-Patien-
ten gar nicht oder nur mit umfang-
reichem Leistungsausschluss an-
genommen werden. Auch der Er-
satz von Zähnen, die bei Antrag-
stellung fehlen und noch nicht 
durch Brücken, Implantate oder 
Teilprothesen ersetzt sind, ist nicht 
bei allen Zahntarifen mitversi-
chert, die als „sehr gut“ bewertet 
wurden.

Fazit: Die Aussagekraft von Test-
urteilen hängt immer von den Kri-
terien ab, nach denen bewertet 
wurde. Je geringer die Testanforde-
rungen, desto mehr Testsieger wer-
den gekürt. Das freut die Versiche-
rer, da sie mit dem Prädikat „Test-
sieger“ Werbung betreiben kön-
nen. Den Patienten dagegen bleibt 
es nicht erspart, genauer hinzu-
schauen, in welchem Umfang eine 
Zahnzusatzversicherung ihre in-
dividuelle Situation absichert. Und 
dazu ist ein Blick in die Versiche-
rungsbedingungen erforderlich – 
deren Qualität übrigens bei Stif-
tung Warentest auch keine Rolle 
spielt.    

Gabriele Bengel, Esslingen

Über die Autorin

Von der Auszubildenden bis zum Vorstand – diese Laufbahn ist  
Gabriele Bengel in der Versicherungsbranche gelungen. Bereits  
während ihres BWL-Studiums hat sie sich auf das Versicherungs-
wesen konzentriert und die Materie von der Pike auf gelernt.  
Sie kennt Produkte und deren Besonderheiten ebenso wie Vertrags-
gestaltung und Leistungsbearbeitung. Bengel ist Geschäftsführerin 
der To:dent.ta GmbH (Hamburg) und erarbeitet unter anderem für 
Zahnärzte und deren Personal individuelle Versorgungskonzepte. 
Die bedarfsgerechte Absicherung von Arbeitskraft, Einkommen, 
Gesundheit, Alter und Pflege liegt ihr besonders am Herzen. 
Außerdem berät sie gesetzlich Versicherte, die ihre Absicherung 
erweitern wollen. Sie hält Vorträge bei Patientenveranstaltungen 
sowie für Zahn ärzte und Dentallabore.  

Kontakt zur Autorin per E-Mail an gabriele.bengel@todentta.de


